
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 01/2017                                                            Gettorf 04.01.2017 
 
 

 S i t z u n g s t e r m i n e   

Termin Gremium Sitzungsort 

Montag, 09.01.2017 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, 
Bauwesen und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Donnerstag, 12.01.2017 
- 16.00 Uhr - 

Konstituierende Sitzung des Senioren-
beirates der Gemeinde Neuwittenbek 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungszimmer im 2. OG, Zi. 4 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Donnerstag, 19.01.2017 
- 19.30 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

 

 
 

Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 

 

 
 
 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr findet der 

Dörpsmarkt 
vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 

 

 

 
 

 

 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

 

 

 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am 

Mittwoch, dem 18. Januar 2017. 
 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
Gemeinde Gettorf    24214 Gettorf, den 30.12.2016 
- Der Bürgermeister -    Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 09.01.2017, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.12.2016  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Stellungnahme zu Planungsvorhaben der Nachbargemeinde 
B-Plan Nr. 1015 "IKEA-Erweiterung" der Landeshauptstadt Kiel 

 

 
 

  

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch  

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Beauftragte/n für Landschaftspflege, Natur- und Umweltschutz  

   

 3. Stellenausschreibung Referentin/Referenten für die Bereiche 
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Bekanntmachung  

des Beschlusses der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 – Ofeld –   
der Gemeinde Gettorf 

 
Die Gemeindevertretung Gettorf hat in ihrer Sitzung am 14.12.2016 die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 22 – Ofeld – der Gemeinde Gettorf für das Gebiet 
 
Plangebiet südwestlich der Kieler Chaussee, östlich des Ringweges, nordwestlich und nordöstlich an-
grenzend an die Bebauung Ofeld,  
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 – Ofeld – tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
dazu von diesem Tage an in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, 
Bauamt, Zimmer 10 EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über 
den Inhalt Auskunft erhalten. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften wer-
den unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher 
zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Gettorf, den 03.01.2017 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
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Lageplan des Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 - Ofeld - 
der Gemeinde Gettorf 
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Gemeinde Neuwittenbek      24214 Gettorf, den 21.12.2016 
- Der Bürgermeister -      Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

der konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 12.01.2017, 16:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Besprechungszimmer II. OG, Zi. 4,  
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 
 
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Wahl des Vorstandes des Seniorenbeirates, 
bestehend aus 

 

   

 3.1. der/dem Vorsitzenden  

   

 3.2. der/des Stellvertreterin/Stellvertreters  

   

 3.3. der/des Schriftführerin/Schriftführers  

   

 3.4. der/des Kassenwartin/Kassenwartes  

   

 4. Sonstiges  

   

 
 

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
Meins 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 03.01.2017 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Sitzung der Einwohnerversammlung der Gemeinde Schinkel  
 

Donnerstag, 19.01.2017, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schinkel,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
T a g e s o r d n u n g :  

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Anträge zur Tagesordnung  

   

 3. Zukunftsstrategie (Masterplan) Amt Dänischer Wohld  

   

 4. Ermittlung der Themen für den Gemeindeworkshop Daseinsvorsorge 
und Vorstellung der Themen aus anderen Workshops 

 

   

 5. Bericht der Bürgermeisterin  

   

 5.1. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 5.2. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 
 
Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu stellen 
bzw. seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden Fragen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der Hauptsatzung 
der Gemeinde Schinkel. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung offen 
abzustimmen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Einwohne-
rinnen und Einwohner abgegeben wird.  
 
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zu-
lässig.  
 
Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, erfolgt eine 
Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Schinkel.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit der Bürgermeisterin sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeisterin -  
Für die Richtigkeit:  
 

gez. Bahr 
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Satzung 
für Sondervermögen der Gemeinde Gettorf für die Kameradschaftspflege 

der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf 
  
Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brand-
schutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in 
der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 folgende Sat-
zung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Get-
torf  erlassen: 
 

§ 1 Kameradschaftskasse 
 

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der 
Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und 
Ausgabeplanung geführt wird. 
 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 
Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen 
aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und 
Beiträgen der fördernden Mitglieder. 
 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 
 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in 
Höhe von 750,- EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestim-
menden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des 
Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 
 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 
 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschafts-

kasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Aus-

gabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

 
(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entspre-

chend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen. 

 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem 

Wehrvorstand zu begründen. 

 
§ 5 Nachtragsplan 

 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geän-
dert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entspre-
chend. 
 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 
 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im 

Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände 

in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 
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(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so 

dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für 

die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 

dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden. 

 
§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig de-

ckungsfähig erklärt werden. 

 
(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein 

sachlicher Zusammenhang besteht. 

 
(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 

bleibt unberührt. 

 
(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

 
(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und 

die Deckung gewährleistet ist. 

 
(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindever-

tretung zugestimmt hat. 

 
(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrfüh-

rung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 500,- EUR. 

 
§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kamerad-

schaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erwor-

ben werden. 

 
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nach-

zuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Er-

trag bringen. 

 
(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe 

von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nach-

zuweisen. 

 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, 

dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies ent-

sprechend. 

 
§ 9 Kassenführung 

 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das 

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe 

von 1.000,- EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Ver-

wendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 

 
(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Aus-

gaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund 

von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare 
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Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feu-

erwehr abzuwickeln. 

 
(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Aus-

gaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle 

Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Ka-

meradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen. 

 
(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sonder-

vermögens für die Kameradschaftspflege. 

 
§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 

 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Ein-

nahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplan-

mäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgabe-

rechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen 

Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kame-

radschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung. 

 
(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushalts-

jahres aufzustellen. 

 
(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die 

von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die Kassen-

prüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der 

Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 

 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitglieder-

versammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

 
(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 

 
§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 

 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverord-
nung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde. 
 

§ 12 Schlussbestimmungen 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Gettorf, den 22.12.2016 
 
 
Jürgen Baasch 
Bürgermeister   (Siegel) 
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Satzung 
für Sondervermögen der Gemeinde Lindau für die Kameradschaftspflege 

 der Freiwilligen Feuerwehren Revensdorf und Großkönigsförde 
 
Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brand-
schutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in 
der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2016 folgende Sat-
zung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren 
Revensdorf und Großkönigsförde erlassen: 
 

§ 1 Kameradschaftskasse 
 

In den Freiwilligen Feuerwehren besteht zur Pflege der Kameradschaft jeweils eine Kameradschaftskasse, 
die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Ein-
nahme- und Ausgabeplanung geführt wird. 
 
 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 
Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen 
aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren sowie sonstigen Einnahmen und 
Beiträgen der fördernden Mitglieder. 
 
 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 
 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in 
Höhe von 750,- EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestim-
menden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des 
Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 
 
 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 
 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschafts-

kasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Aus-

gabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

 
(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entspre-

chend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehren zusammenzufassen. 

 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem 

Wehrvorstand zu begründen. 

 
 

§ 5 Nachtragsplan 
 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geän-
dert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entspre-
chend. 
 
 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 
 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im 

Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände 

in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 
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(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so 

dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für 

die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 

dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden. 

 
 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 
 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig de-

ckungsfähig erklärt werden. 

 
(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein 

sachlicher Zusammenhang besteht. 

 
(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 

bleibt unberührt. 

 
(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

 
(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und 

die Deckung gewährleistet ist. 

 
(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindever-

tretung zugestimmt hat. 

 
(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrfüh-

rung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 500,- EUR. 

 
 

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 
 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kamerad-

schaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erwor-

ben werden. 

 
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nach-

zuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Er-

trag bringen. 

 
(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe 

von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nach-

zuweisen. 

 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, 

dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies ent-

sprechend. 

 
 

§ 9 Kassenführung 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das 

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe 

von 1.000,- EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Ver-

wendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 
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(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Aus-

gaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund 

von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare 

Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feu-

erwehr abzuwickeln. 

 
(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Aus-

gaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle 

Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Ka-

meradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen. 

 
(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sonder-

vermögens für die Kameradschaftspflege. 

 
 

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 
 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Ein-

nahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplan-

mäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgabe-

rechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen 

Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kame-

radschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung. 

 
(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushalts-

jahres aufzustellen. 

 
(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die 

von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die Kassen-

prüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der 

Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 

 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitglieder-

versammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

 
(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 

 
 

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 
 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverord-
nung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde. 
 
 

§ 12 Schlussbestimmungen 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Gettorf, den 22.12.2016 
 
 
Jens Krabbenhöft 
Bürgermeister   (Siegel) 
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Entschädigungssatzung  

der Gemeinde Tüttendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 
Auf Grund des § 4 in Verbindung mit dem § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in 
der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. S. 57) und in Verbindung mit § 7 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Tüttendorf wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2016 folgende Entschädigungs-
satzung für die Gemeinde Tüttendorf erlassen: 
 

§ 1 Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung sowie ein Telefonpauschale in Höhe von 
20,00 € monatlich. 
 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maßgabe 
der Entschädigungsverordnung  bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder 
seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende  anlassbezogene  Aufwandsentschädigung  ge-
währt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, 
an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigste! der monatlichen Auf-
wandsentschädigung  der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung  für die 
Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung  der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht überstei-
gen 
 

§ 2 Fraktionsvorsitzende 

Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe des§ 9 Abs. 1 Nr.7 in Verbindung mit§ 9 Abs. 2 der Entschä-
digungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10% des maßgeblichen Höchstsatzes 
nach§ 6 Abs. 1 EntschVO. 
 
Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhin-
derung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine Auf-
wandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädi-
gung beträgt für jeden Tag, an dem die Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, 
ein Dreißigste! der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden. Die Aufwands-
entschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden oder des 
Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 
 

§ 3 Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine mo-
natliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 v. H. der Verordnung. Die nicht der Gemeinde-
vertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe des 
Höchstsatzes der Verordnung. Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der 
Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall. 
 

§ 4 Entgangener Arbeitsverdienst 

Ehrenbeamtinnen  und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen  
und -Vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitglie-
dern von Ausschüssen  ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in 
der nachgewiesenen  Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst  ent-
fallene Arbeitgeberanteil  zur Sozialversicherung  zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschä-
digungsberechtigten  an den Sozialversicherungsträger  abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Perso-
nen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche 
Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall  auf Antrag eine Verdienstaus-
fallentschädigung,  deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Ver-
dienstausfalls  nach billigem Ermessen festgesetzt wird.  Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung 
je Stunde beträgt 25,00 Euro. 
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§ 5 Entschädigung für Haushaltshilfe 

Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertreterinnen  und -
vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder und stellvertretende Mitglieder von Aus-
schüssen,  die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden 
je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte 
Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle 
Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 10,00 Euro. Auf 
Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
 

§ 6 Entschädigung für Kinderbetreuung 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen  
und -Vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf 
Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung  des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche 
Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet  
haben - oder pflegebedürftiger  Familienangehöriger-  gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die 
entgangener Arbeitsverdienst  aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung  nach § 4 oder 
eine Entschädigung nach § 5 gewährt wird. 
 

§ 7 Reisekosten 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen 
und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitglie-
dern von Ausschüssen ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem Bundesreisekostengesetz zu 
gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten 
der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung 
privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 
Bundesreisekostengesetz. 
 

§ 8 Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrmitglieder 

Nach der „Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführerinnen und Wehrführer und der stellvertre-
tenden Wehrführerinnen und Wehrführer der freiwilligen Feuerwehren - EntschVOfF“ sowie den „Richtlinien über 
die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren - EntschRichtl-fF“ wird 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung gezahlt an: 
 

1.  Gemeindewehrführer/in, 

2.  Stellvertretende/r Gemeindewehrführer/in  

3.  Ortswehrführer/in 

4.  Stellvertretende/r Ortswehrführer/in 

5.  Gerätewarte 

 
§ 9 Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 

Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung  für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 15,00 Euro. Satz 1 gilt im Falle der Verhinderung  der Gleichstellungsbeauftragten für ihre Stellvertreterin 
entsprechend. 
 

§ 10 Inkrafttreten 

 
Diese Entschädigungssatzung tritt ab sofort in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung der Gemeinde Tüttendorf vom 09.12.2008 außer Kraft. 
 
Gettorf, den 22.12.2016 
 
Gemeinde Tüttendorf 
 
gez. Kerber 
Bürgermeister 
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Haushaltssatzung der Gemeinde  Tüttendorf 
für das Haushaltsjahr 2017 

 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2016 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.676.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.789.700 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -113.700 EUR 
    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.659.900 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.625.100 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

105.900 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 9,46 Stellen. 

 
§ 3 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermäch-
tigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen 
kann, beträgt 5.000  EUR. 
 

Gettorf, den 23.12.2016 
 
Gemeinde Tüttendorf 
 
gez.. Wolfgang Kerber 
Bürgermeister   (Siegel) 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder-
mann kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Get-
torf, Zimmer 1, 2. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen 
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Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 16.12.2016 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 09.12.2016 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 03.01.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde als Fundsache abgegeben:  
 
 
 
Es wird gebeten, Eigentumsansprüche im Bürgerbüro geltend zu machen. 
 

Gettorf 03.01.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 

 

 

Bürgermeistersprechstunde 

Bürgermeister Jürgen Baasch, Gemeinde Gettorf:  

jeden Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr im Amtsgebäude, Zimmer 6 im 1. OG 
 

Bürgermeister Jens Krabbenhöft, Gemeinde Lindau: 

Dienstag, 07.02.2017, im Feuerwehrgerätehaus in Großkönigsförde 
 

 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228  
   oder per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  
 

 

 
  

        1 Fahrrad 

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Jugendbüro in Gettorf 
 

Das Jugendbüro der Gemeinde Gettorf befindet sich im Sander Weg 37, 24214 Gettorf. 
 

Frau Silke Wahl ist zu folgenden Zeiten im Büro:  

dienstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Kontaktdaten: Telefon  04346  2998470 
 Mobil 0176 62168301 
 E-Mail silkewahl.lll@web.de  

 
 

 
 

Rentenberatung in Gettorf 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine 
Rentenberatung an.  
Einmal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag in der 
Amtsverwaltung ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch 
die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Herrn Mahnke, Telefon 04346 91-238, telefonisch an-
melden. Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden 
sollten.  

Nächster Beratungstermin: 18. Januar 2017 
 

Gettorf, 03.01.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Sammelstellen für LED- und Energiesparlampen in Gettorf 

LED- und Energiesparlampen sind gesetzlich vorgeschrieben fachgerecht zu entsorgen. Dafür stehen 
bundesweit Wertstoffhöfe und Sammelstellen zur Verfügung, die Ihre alten LED- und Energiesparlam-
pen kostenlos entgegennehmen. So werden Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwertet. 
Sammelstellen in Gettorf: 
 

Drogeriemarkt Rossmann, Eichstraße 1 
Edeka, Ravensberg 2 
Werkmarkt - Dillenburg GmbH, Starkenbrook 1 

Liefern Sie die Altlampen bitte sauber, unverpackt und ungebündelt ab. 
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Landtagswahl am 07.05.2017 

 

Informationen über die melderechtlichen Widerspruchsmöglichkeiten 

 

Die Meldebehörde ist gemäß des Bundesmeldegesetzes (BMG) berechtigt, folgende Datenübermitt-

lungen aus dem Melderegister vorzunehmen: 

 

1. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 

 

Diese Übermittlungssperre ist nur maßgeblich für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

 

Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des 

Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 

Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bun-

desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58 c Abs. 1 des Soldatengeset-

zes i. V. m. § 36. Abs. 2 Satz 1 BMG jährlich bis zum 31. März den Familiennamen, Vornamen und 

die gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 

volljährig werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 

 

2. Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

 

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht 

derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebe-

hörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von diesen Familienangehörigen den Vor- und Familiennamen, 

Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionszugehö-

rigkeit, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie Sterbedatum übermitteln.  

 

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für 

Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. 

Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Datenübermittlung mitgeteilt.  

 

3. Datenübermittlung an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergrup-

pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmun-

gen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehen-

den Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten 

Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Le-
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bensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 

werden. Die Person oder Stelle, die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 

einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 

Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht über-

mittelt.  

 
4. Datenübermittlung aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 

Rundfunk 

 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- o-

der Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 

2 BMG Auskunft über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 

des Jubiläums erteilen.  

 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburts-

tag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Bei ei-

nem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  

 

5. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 

 

Die Meldebehörde darf gemäß§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen zu 

allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren Fa-

milienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 

 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnis-

se in Buchform) verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  

 

Sie haben das Recht, gegen jede einzelne Art der genannten Datenübermittlungen zu wider-

sprechen. 

 

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, reichen Sie bitte den unterschrie-

benen Antrag im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, ein.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Reincke (Tel. 04346/91-233) oder an Frau Rösemann 

(Tel. 04346/91-232).  

 

Gettorf, im Dezember 2016 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

Bürgerbüro 
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Amt Dänischer Wohld 

Bürgerbüro 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre  
 

Familienname:  

Vorname(n):  

Geburtsdatum:  

Anschrift:  

 

Ich beantrage die Eintragung einer Übermittlungssperre und lege wie folgt Widerspruch ein: 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der 

Bundeswehr (§ 58 c Abs. 1 Soldatengesetz i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 

2 und 3 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Ab-

stimmungen (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträ-

ger, Presse oder Rundfunk (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG) 

 

Datum und Unterschrift *) 

 

 

 

*) -  Der Antrag ist von jedem Antragsteller (ab vollendetem 16. Lebensjahr) zu unterschreiben 

-  Anträge für minderjährige Kinder sind von beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben 
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Stellenausschreibung 
 
 

Die Gemeinde Schinkel  sucht ab sofort eine/n   
 

Mitarbeiter/in für die offene Jugendarbeit. 
 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 2,0 Stunden in den Nachmittags- und Abendstun-
den. Bei Bedarf kann die wöchentliche Arbeitszeit auf 3,0 Stunden erhöht werden.  
 

Das geringfügige Arbeitsverhältnis ist unbefristet.  
 

Fragen zum Arbeitsvertrag beantwortet  Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer 
Wohld, Telefon 04346 91-261. 
 

Bewerbungen werden bis zum 15.01.2017 erbeten an die Bürgermeisterin der Gemeinde Schinkel, 
Frau Axmann-Bruckmüller, oder an die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf. 
 

Gemeinde Schinkel 
Die Bürgermeisterin  

 
 

Weihnachtsbaumabfuhr im Januar 2017 
 

Wie in jedem Jahr holt die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) im Laufe des Januars Ihre ausgedien-
ten Weihnachtsbäume - je nach Gemeinde wie bisher entweder von zentralen Sammelplätzen oder durch Stra-
ßenrandsammlungen - ab. Die Orte und Termine finden Sie in der nachstehenden Tabelle und im Internet unter 
www.awr.de. 
 

Gemeinde Datum Sammelplatz 

Felm 09.01.2017 
Grundstück Schule 
OT Felmerholz: Grundstück ehem. Schule 

Gettorf 10.01.2017 

Rollschuhbahn 
Eingang Park Süderstraße 
Nierott (Parkplatz am Wanderweg) 
Parkplatz Jägerwinkel (am Kinderspielplatz) 
Ofeld (bei den Containern) 
Bolzplatz am Sander Weg 
Karl-Kolbe-Platz (innerhalb der Absperrung) 

Lindau 10.01.2017 

Lindau: Am Straßenrand 
OT Revensdorf: Feuerwehrgerätehaus 
OT Großkönigsförde: Feuerwehrgerätehaus 

Neudorf-Bornstein 10.01.2017 
OT Neudorf: Feuerwehrgerätehaus 
OT Bornstein: Feuerwehrgerätehaus 

Neuwittenbek 09.01.2017 
Parkplatz am neuen Feuerwehrgerätehaus 
OT Altwittenbek: Bolzplatz Steenrott 

Osdorf 09.01.2017 Parkplatz am Tennisplatz (Schule) 

Schinkel 10.01.2017 Parkplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus 

Tüttendorf 10.01.2017 

Schulhof der ehemaligen Schule 
OT Blickstedt: Schulhof der ehem. Schule 
OT Wulfshagenerhütten: Bolzplatz 
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Volkshochschule Gettorf - Programm Frühjahr 2017 
 

Endlich ist das Programmheft da! Zum ersten 
Mal erscheint es im DinA4-Format und 
zusammen mit der Volkshochschule Küste 
Dänischer Wohld. Das Heft liegt im 
Amtsgebäude, in der Bücherei, in der 
Bücherstube Iwersen und in vielen Gettorfer 
Geschäften, Banken und Arztpraxen aus. Sie 
finden das Heft auch auf der Homepage vhs-
gettorf.de als PDF-Dokument. 

Sie wollen sich mehr bewegen, besser 
entspannen können, Ihre Sprachkenntnisse 
auffrischen, mehr unternehmen und Leute 
treffen? Jetzt ist der beste Zeitpunkt, die guten 
Vorsätze umzusetzen und einfach loszulegen. 
Schon am 9. Januar geht es los mit Englisch, 
Achtsamkeits-Yoga und Orientalischem Tanz, 
gefolgt von Französisch, Nähen, 
Wirbelsäulengymnastik, Spanisch und den 
Musikwichteln am Freitagvormittag. 

Natürlich bietet das Programm noch 
zahlreiche weitere neue Kurse, Workshops, 
Vorträge und Exkursionen. Lassen Sie sich 
überraschen!  

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, nur so 
kann sichergestellt werden, dass die Kurse 
auch zustande kommen. Bei vielen Kursen ist 
aber auch ein späterer Einstieg möglich, in 
diesem Fall kontaktieren Sie bitte das Büro!  

Bitte beachten Sie bei Überweisungen, dass 
sich die Bankverbindung geändert hat (s.u.). 

 

Einen guten Start ins neue Jahr! 

Ihre Leitung der Volkshochschule Gettorf 

 

         Bodil Maria Busch 

Kontakt 

Das Büro der VHS-Leitung (Kirchhofsallee 30, Eingang über das Grundschulgelände) ist im Jahr 2017 
außerhalb der Schulferien zu folgenden Zeiten besetzt: 

 Montag: 08.30 - 12.00 Uhr 

 Mittwoch: 08.30 - 12.00 Uhr 

NEU: Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr 

Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB, ich rufe bei Bedarf zurück!) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 

 

Neue Bankverbindung: 

Eckernförder Bank 

Gemeinde Gettorf / Volkshochschule 

IBAN: DE65 2109 2023 0062 0167 90 / BIC: GENODEF1EFO 

 
  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Beginn Wochentag Uhrzeit 
Ter-
mine 

Kurs-
Nr.  Kursbezeichnung Ort 

Januar  

09.01.17 Montag 09.00 10.30 12 4.02.1. Sprachkurs: Englisch Stufe B1 FW 

09.01.17 Montag 18.00 19.30 12 2.11. Kurs: Orientalischer Tanz VHS 

09.01.17 Montag 19.00 20.30 14 3.09. Kurs: Yoga – ganzheitlich und achtsam KiTa 

10.01.17 Dienstag 17.30 19.00 12 4.02.2. Sprachkurs: Englisch Stufe B1 – Conversation I SZ 

10.01.17 Dienstag 19.00 20.30 12 4.02.3. Sprachkurs: Englisch Stufe C1– Conversation II SZ 

11.01.17 Mittwoch 09.30 11.00 12 4.03.1. Sprachkurs: Französisch für Fortgeschrittene I Amt 

11.01.17 Mittwoch 18.30 21.30 6 2.08.A Kurs: Nähen kreativ SZ 

12.01.17 Donnerstag 09.00 10.30 12 4.02.4. Sprachkurs: Englisch Stufe B1.2 für SeniorInnen FW 

12.01.17 Donnerstag 10.30 12.00 12 4.02.5. Sprachkurs: Keep your English fit, just for fun! FW 

12.01.17 Donnerstag 16.20 17.20 16 3.03.A Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

12.01.17 Donnerstag 17.00 18.30 10 4.06.1. NEU Sprachkurs: Spanisch – Konversation SZ 

12.01.17 Donnerstag 17.25 18.25 16 3.03.B Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

12.01.17 Donnerstag 18.30 19.30 16 3.03.C Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

12.01.17 Donnerstag 18.45 20.15 10 4.06.2. Sprachkurs: Spanisch A1 SZ 

13.01.17 Freitag 09.30 10.15 12 7.01. Kinder: Musikwichtel VHS 

16.01.17 Montag 19.00 20.30 14 4.01. Sprachkurs: Dänisch Stufe A2.4 SZ 

17.01.17 Dienstag 18.00 19.30 10 3.13.A Kurs: Taiji-Qigong VHS 

18.01.17 Mittwoch 09.00 10.00 18 3.01.A Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik VHS 

18.01.17 Mittwoch 10.00 11.00 18 3.01.B Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik VHS 

20.01.17 Freitag 09.30 11.00 12 4.03.2. Sprachkurs: Französisch für Fortgeschrittene II Amt 

20.01.17 Freitag 17.30 18.45 10 3.10. Kurs: Yoga für AnfängerInnen KiTa 

23.01.17 Montag 18.30 21.30 1 3.20. Kochen: USA SZ 

24.01.17 Dienstag 09.00 10.15 10 3.11. Kurs: Yoga mit Atemübungen für Fortgeschrittene VHS 

24.01.17 Dienstag 10.20 11.20 10 3.07. Kurs: Pilates VHS 

25.01.17 Mittwoch 15.30 16.30 10 3.02.A Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik VHS 

25.01.17 Mittwoch 16.30 17.30 10 3.02.B Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik VHS 

25.01.17 Mittwoch 17.30 18.30 10 3.02.C Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik VHS 

26.01.17 Donnerstag 18.30 20.00 15 3.04. Kurs: Feldenkrais FW 

26.01.17 Donnerstag 19.00 21.00 1 2.07. Workshop: Linolschnitt SZ 

27.01.17 Freitag 19.00 20.30 1 1.01. Vortrag: Vom Umgang mit dem inneren  
              Schweinehund 

Amt 

 

Veranstaltungsorte: 
 

Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
FW  Feuerwehrgerätehaus, Am Brook 12 
KiTa  Krippe, Am Sportplatz 16 / neu: Triangel (Zufahrt über Ringweg) 
KuBiz  Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum, Süderstraße 72 - 74 
Mühle  Mühle „Rosa“, Mühlenstraße 72 
SZ  Schulzentrum, Süderstraße 72 - 74 (Isarnwohld-Schule) 
VHS  VHS-Raum, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Grundschule) 
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Anmeldung für Kurse der Volkshochschule Gettorf 
Hiermit melde ich mich verbindlich an für: 

Kurs-Nr. 
 

Kurstitel Gebühr (€) 

Name, Vorname 
 

  Meine Daten sind der VHS Gettorf bereits bekannt. Die folgenden vier Zeilen brauchen 
dann nicht ausgefüllt zu werden! (Bitte gegebenenfalls E-Mail-Adresse einfügen.) 

Anschrift 
 

Telefon 
 

E-Mail 
 

Alter (für die Statistik)  u.18    18-25    25-35    35-50    50-65    ü.65 

 

Zahlung: Lastschrift 
(bitte füllen Sie das SEPA-
Lastschriftmandat aus)

 Überweisung 
(IBAN u. BIC siehe 
Abschnitt unten)

 bar 
(nur bei der 
Eckernförder Bank, 
Konto s.u.) 

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie hiermit an. Meine Daten werden nach 
den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes nur für VHS-interne Zwecke verwendet. 
Die Kursgebühr muss ich auch bei Nichtteilnahme zahlen, es sei denn, ich melde mich rechtzeitig ab    
- spätestens am ersten Werktag nach Kursbeginn (bei Kursen mit wenigstens 6 Terminen) oder eine 
Woche vorher bei kürzeren Veranstaltungen (1 - 5 Termine). 

Ort, Datum 
 

Unterschrift 



-------------------------------------------------------------------------------------- 
Abschnitt für Teilnehmer 

 Bankverbindung:  Eckernförder Bank 

Empfänger:  Gemeinde Gettorf 

Volkshochschule Gettorf 
Kirchhofsallee 30 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346/ 60 29 25 
E-Mail: 
vhs@gemeinde-gettorf.de 
Homepage: 
http://vhs-gettorf.de 

IBAN: DE65 2109 2023 0062 0167 90 

BIC:  GENODEF1EFO 

Betrag:  

Verwendungszweck: „VHS“ + Kurs-Nr. + Kurstitel 

Kursnummer:  

Kurstitel:  

 

Die Kursgebühr muss auch bei Nichtteilnahme gezahlt werden, es sei denn, die Abmeldung erfolgt  
rechtzeitig - spätestens am ersten Werktag nach Kursbeginn (bei Kursen mit wenigstens 6 Terminen)  
oder eine Woche vorher bei kürzeren Veranstaltungen (1-5 Termine) 
  

mailto:vhs-gettorf@web.de
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SEPA-Basislastschriftmandat (bitte nicht faxen oder mailen!) 

Gemeinde Gettorf 
Volkshochschule 
Karl-Kolbe-Platz 1 
24214 Gettorf 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00001968216 
Mandatsreferenz: VHS-Kurs-Nr. + Teilnehmername 

 

Ich ermächtige hiermit die Gemeinde Gettorf, einmalig folgende Zahlung: 

VHS-Kurs-Nr.: 

Kursbezeichnung: 

Kursgebühr: 

Teilnehmer/in: 
 

von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Gettorf auf mein Konto gezogene 
Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Zahlungspflichtige(r) (Kontoinhaber/in): 

Name, Vorname  

Anschrift  

Telefonnummer  

Kreditinstitut (Name)  

BIC  

IBAN DE   _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

Ort, Datum Unterschrift 

 

(Wir benötigen Ihre persönliche Unterschrift im Original!) 
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Neuerungen bei der AWR in 2017 
 
Neue Preise auf den Recyclinghöfen 
 

Aufgrund massiv gestiegener Entsorgungskosten und gesunkener Wertstofferlöse, z. B. für Altpapier 
oder Schrott,  wird die AWR die Annahmepreise auf den Recyclinghöfen im Kreisgebiet für einige Ab-
fallarten erhöhen. 
 
Nachstehend Auszüge aus der neuen Preisliste: 
 

                             
 
Die gesamte Preisliste ist auf der Homepage der AWR unter www.awr.de zu finden. 
 
Ab Januar können auf den Recyclinghöfen die Abfallentgelte ab einer Höhe von 10,00 € auch mit      
EC–Karte bezahlt werden.  
 
Flohmärkte mit Sonderveranstaltungen 
 

Auch im Jahr 2017 werden wieder Flohmärkte auf der ehemaligen Deponie Alt Duvenstedt durchge-
führt. Bei jedem Flohmarkt wird es zudem eine Sonderveranstaltung geben, über die im Vorwege nä-
her berichtet wird.  
 

Flohmarkttermine 2017 auf der Deponie Alt Duvenstedt 
 

22.01.  /  26.02.  /  26.03.  /  23.04.  /  11.06.  /  16.07.  /  10.09.  /  15.10.  /  26.11. 
 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen der Kundenservice der AWR unter service@awr.de oder telefonisch 
von Montag - Freitag 07:30 - 17:00 Uhr unter 04331 345-123 zur Verfügung! 
 
 
 
 
 

 
  

Bruttopreise

alt neu

sperrige Abfälle 5,00 €        6,00 €        

Sonstige Abfälle (120 Liter) 4,00 €        5,00 €        

Altholz A I - A III 4,00 €        6,00 €        

Altholz (Außenbereiche) 5,00 €        7,50 €        

Holzfenster bis 1 m² 8,00 €        12,00 €       

Holzfenster bis 2,5 m² 14,00 €       21,00 €       

Holzfenster > 2,5 m² 20,00 €       30,00 €       

Kunststofffenster bis 1 m² 7,00 €        9,00 €        

Kunststofffenster bis 2,5 m² 11,00 €       14,00 €       

Kunststofffenster > 2,5 m² 17,00 €       21,00 €       

Bauschutt 4,00 €        5,00 €        

Leichtbaustoffe 4,00 €        6,00 €        

Asbest 30,00 €       38,00 €       

Glaswolle 10,00 €       12,50 €       

Teerpappe 40,00 €       50,00 €       

Non-Verpack./Kunststoffe 4,00 €        5,00 €        
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Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren (ASS) 

Schleswig-Holstein sagt Danke – mit der Ehrenamtskarte 

Ehrenamtliche investieren viele Stunden Arbeit und schaffen unbezahlbare Werte. 

Für diesen nicht selbstverständlichen Einsatz für die Gemeinschaft danken wir allen Aktiven in Schles-
wig-Holstein. Ihr Engagement ist unbezahlbar und verdient öffentliche Würdigung. 

Sie erhalten die Ehrenamtskarte als Dank und Anerkennung für Ihr ehrenamtliches Engagement. Damit 
erhalten Sie im Alltag an vielen Einrichtungen, Kommunen oder Unternehmen in SH attraktive Ver-
günstigungen. 

Lassen Sie sich diese verdienten Vergünstigungen nicht entgehen. Kommen Sie in der Gettorfer 
Anlauf-Stelle für Senioren vorbei und holen Sie sich den Antrag für die Ehrenamtskarte. 

Öffnungszeiten der ASS:  Dienstag und Freitag von 09.00 – 12.00 Uhr 

    Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

     im DRK-Haus, Herrenstraße 6, 24214 Gettorf  

Silvia Behrendt, Tel. 9 26 25 56 

Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 
 

---------- 
 

 
 
  
 Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 

Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 
Tel.: 04346- 9 26 25 56 

 
 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehöri-
gen persönlich und vertraulich über: 

 Beantwortung zu Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, 

Vereine und Verbände 

 Bei persönlichen Problemen 

 Zum Wohnen im Alter 

 Zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

 Soziale Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

 Freizeitangebote für Senioren 

 Neue Aufgaben im Ruhestand 

 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Silvia Behrendt, Koordinatorin ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
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Stellenausschreibungen 
 
Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit zurzeit 29 Mitarbeitern und  suchen:  

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine   

Pflegeassistentin 
für die Abdeckung der Abenddienste oder für den geteilten Dienst 

 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Erfahrung in der ambulanten Pflege 

 Fachliche Qualifikation 

 Berufserfahrung 

 Teamfähigkeit 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
 
sowie eine/n 

examinierte/n Krankenschwester/Krankenpfleger/Altenpfleger/in  

in Teilzeit 
Wir wünschen uns:  

 Erfahrung in der ambulanten Pflege 

 Engagement   

 Berufserfahrung 

 Teamfähigkeit 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD 

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                              

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
 

Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter  www. diakonie-gettorf.de.  

Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstraße 41c, 
24214 Gettorf, z. Hd. Frau Stephanie Lange, Pflegedienstleitung.  

Diakonieverein Dänischer Wohld e. V. 

  

Um Anmel-

dung wird 

gebeten 
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Sehr geehrte Gettorfer Bürgerinnen und Bürger  55plus,  

sehr geehrte Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde, 

 

vielleicht haben Sie von der kürzlich (am 24.09.) begangenen Gründung des Gettorfer Bünd-

nisses für Familie erfahren. Dieses Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Fa-

milien in unserer Gemeinde anzuheben. Ein ausdrücklich generationenübergreifendes Verständnis 

von Familie prägt dabei die Zusammenarbeit unter den Kooperationspartnern des Bündnisses, 

darunter auch die Anlaufstelle für Senioren. 
 
 
Das erste Projekt im Rahmen des Gettorfer Bündnisses für Familie, das u.a. das Gemeinschafts-

gefühl in unserer Gemeinde stärken soll, stellt das Großelternprojekt dar. Sicher sind Ihnen Dorf-

gespräche nicht neu, in denen angemerkt wird, dass der Zusammenhalt unter Gettorfer Neubür-

gern und der ursprünglichen Dorfgemeinschaft ausgebaut werden könnte. In Gettorf soll der Zu-

sammenhalt unter den Bürgerinnen und Bürgern hoch sein, so wünschen sich das viele, so erhalten 

und stärken wir die hohe Lebensqualität in Gettorf. 
 
 
Nutzen Sie daher das Angebot, flexibel und unverbindlich, in Kontakt mit einer jungen Gettorfer 

Familie zu treten. Viele junge Familien und mit ihnen ihre Kinder wünschen sich den Kontakt zu 

‚Ersatz-Großeltern‘. Die eigenen Eltern oder Großeltern wohnen häufig weit entfernt, es besteht 

die Sehnsucht nach Anbindung zur älteren Generation. Sie bringen einen Erfahrungsschatz mit, der 

die Enkel bereichert. Diese ungetrübte Kinderfreude ist ansteckend und ebenfalls bereichernd – so 

beschreiben es Ersatz-Großeltern aus eigener Erfahrung. Im Zentrum stehen der wechselseitige 

Austausch und die gegenseitige Bereicherung. Tragen Sie auch in dieser Form zur Stär-

kung des Miteinanders in Gettorf bei, gehen Sie auf die jungen, oft neuhinzugezogenen, Fami-

lien zu. Interessierte Familien freuen sich bereits auf Sie. 
 
 
Unverbindlich informieren können Sie sich bei: 

Anja Fiebelkorn, Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Dänischer Wohld 

Tel.: 04346 91-228 

E-Mail: fiebelkorn@amtdw.landsh.de An-

schrift: Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Anja Fiebelkorn 
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 Beratungsstelle Nord-Ost 
 im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 
Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4  24161 Altenholz 
Tel. 0431 / 32 10 40  Fax 0431 / 32 753 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de / Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 
 
Sprechzeiten:  Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h 
 und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 

Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
Ihr PflegeStützpunkt 

o hilft dabei, möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 

Wir geben Antworten 

Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: 

o Wer unterstützt mich im Alltag? 

o Wo bekomme ich Hilfsmittel? 

o Welche Anträge muss ich stellen? 

Auf diese und andere Fragen bekommen Sie bei uns eine Antwort. 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen 
und Probleme. 
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Café Courage 

Liebe Freunde des Café Courage, 

Das Café Courage findet im Januar 2017 am 2. Sonntag, also am 08.01.2017, statt. 

Das nächste Frühstück findet am Sonntag, dem 15.01.2017, statt. Hierfür ist eine Anmeldung ca. 5 Tage vorher 
erforderlich und es fällt eine Kostenbeteiligung von 5,-- Euro an. 

Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen., 
 

Ihr Team vom Café Courage 

---------- 

Menschen begleiten 

Ziel des Hospizvereins ist der Aufbau eines ehrenamtlichen Begleitungsdienstes für schwerkranke oder sterben-

de Menschen und deren Angehörige. Insbesondere die ambulante Begleitung im häuslichen Umfeld soll ihnen ein 

Verbleiben zuhause ermöglichen. Der Verein beruht auf bürgerschaftlicher Solidarität und Hilfsbereitschaft und 

fühlt sich den Leitsätzen der Hospizarbeit des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes e.V. verpflichtet. Der 

Verein wird überwiegend durch Spenden finanziert, die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Den betroffenen Men-

schen und Familien entstehen durch die Dienste des Vereins keine Kosten. Unser Büro finden Sie in Gettorf, 

Kieler Chaussee 2. 

Kontakt:  Telefon: 04346 6026448   /   Fax: 04346 6026449   /   Mobil: 0171 389 7744 

 Email: hospiz.im.wohld@gmail.com   /   Website: www.hospiz-im-wohld.de 

Unsere Sprechstunden: 

dienstags und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr  

sowie nach telefonischer Vereinbarung 

---------- 

Vorsorge treffen 

Schwirrt Ihnen auch der Kopf, wenn davon gesprochen wird, Vorsorge für das Alter oder den Krankheitsfall zu 

treffen? Es wird geredet von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung. Was bedeutet das 

im Einzelnen; ist das denn so wichtig; betrifft es überhaupt mich?  

Wir vom Hospizverein Dänischer Wohld sagen klar: Ja! Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbeitern in 

einem 60-minütigen Gespräch beraten. Zögern Sie nicht lange, denn immer mehr Menschen möchten für den Fall 

vorsorgen, dass eine vertraute Person sie vertritt, wenn sie sich nicht mehr selbst entscheiden oder äußern kön-

nen. Bitte melden Sie Ihren Informations- und Beratungstermin bei uns an! Tel.: 04346 6026448 

Wir beraten Sie gern und kostenfrei.  

 

Ihr Team vom   

Hospizverein Dänischer Wohld                 
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Gemeindebücherei Gettorf 

Karl-Kolbe Platz 1/Mühle 

04346/600821 

www.buechereigettorf.wordpress.com  

Veranstaltungen in der Bücherei 

„Vorlesezeit“ 

Dienstag, 17.01.17 um 17.00 Uhr 

Bilderbuchkino 

„Das Spitzenspiel“ und „Ki-keri-ki-Huhu“ 

ab 4 Jahren 
 

 

Büchereikonzert 

 

 

 

Am Samstag, den 04.02.17, um 11.00 Uhr  

spielen „Blind Man´s Buff“ bei uns. 

Hutkasse! 
 

 
 

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein schönes neues Jahr! 
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Terminkalender 
J a n u a r   

Mittwoch, 04. 
- 14.30 Uhr - 

Spielenachmittag, DRK OV Schinkel 
Feuerwehrgerätehaus, Schinkel 

Freita, 06. 
- 19.30 Uhr - 

Jahreshauptversammlung, Freiwillige Feuerwehr Neudorf 
Feuerwehrhaus, Neudorf 

Freitag, 06. 
- 20.00 Uhr - 

Jahreshauptversammlung, Freiwillige Feuerwehr Osdorf 
Landhaus Hammerich, Hauptstraße 3, Osdorf 

Samstag, 07. 
- 11.00 Uhr - 

Neujahrsempfang, DRK OV Schinkel 
„De Schinkler Möhl“, Hauptstraße 49, Schinkel  

Samstag, 07. 
- 19.00 Uhr - 

„Musik mit Herz, die die Seele berührt“, Neujahrskonzert mit Ulrich Lehna und Maike Salzmann 
Konzertkirche, Kirchstraße 1, Gettorf (Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für Musiker und Kirche wird 

gebeten.) 

Sonntag, 08. 60-jähriges Jubiläum, Landjugend Osdorf und Umgebung 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Sonntag, 08. 
- 15.00 - 17.00 Uhr -  

Trauercafé im Café Courage, Hospizverein Dänischer Wohld  
Kieler Chaussee 2, Gettorf 

Montag, 09. 
- ab 07.00 Uhr - 

Tannenbaumabfuhr in Felm, Neuwittenbek und Osdorf 

Dienstag, 10. 
- ab 07.00 Uhr - 

Tannenbaumabfuhr in Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Schinkel und Tüttendorf 

Dienstag, 10. 
- 15.30 Uhr - 

Tanznachmittag, Haus Dänischer Wohld 
Gildeweg 22, Osdorf 

Mittwoch, 11. 
- 15.00 Uhr - 

Geselliger Nachmittag, DRK OV Neuwittenbek 
Gemeinderaum, Neuwittenbek 

Mittwoch, 11. 
- 15.00 Uhr - 

Gemütliche Mittwochsrunde, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Osdorf/Felm/Noer 
Gemeindehaus, Weberberg 5, Osdorf 

Mittwoch, 11. 
- 19.00 Uhr - 

Jahreshauptversammlung, Landjugend Lindau-Revensdorf 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Mittwoch, 11. 
- 20.00 Uhr - 

Vortrag: „Allergie und Unverträglichkeit“, Landfrauenverein Kaltenhof-Osdorf e. V. 
Landhaus Hammerich, Hauptstraße 3, Osdorf 

Freitag, 13. 
- 19.30 Uhr - 

Jahreshauptversammlung, Feuerwehr Großkönigsförde 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Freitag, 13. 
- 19.30 Uhr - 

Preisskat 
Feuerwehrgerätehaus, Revensdorf 

Samstag, 14. 
- 12.00 Uhr - 

Wanderung nach Osdorf, Tennisclub Neudorf-Bornstein 
Treffpunkg: TC-Heim, Neudorf 

Samstag, 14. 
- 19.00 Uhr - 

Bingo, Freundeskreis der Herrenfußballer 1. FC Schinkel 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

Sonntag, 15. 
09.30 - 11.00 Uhr - 

Frühstück im Café Courage, Hospizverein Dänischer Wohld 
Kieler Chaussee 2, Gettorf   (Kostenbeteiligung: 5 €) 

Dienstag, 17. 
- 10.00 - 12.00 Uhr - 

Frühstücksforum: „Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung“, Seniorenbeirat Gettorf 
Hotel „Stadt Hamburg“, Süderstraße 1, Gettorf 

Mittwoch, 18. 
- 18.00 Uhr - 

Jahreshauptversammlung, Schützenverein Revensdorf, Jugend 
Schützenheim, Revensdorf 

Freitag, 20. 
- 15.30 Uhr - 

Büchertausch für Kinder und Jugendliche, Initiative f. Kinder u. Jugendliche in Neudorf-Bornstein e.V. 
Jugendtreff, Bornstein 

Samstag, 21. 
- 19.30 Uhr - 

Jubiläumsball, Landjugend Osdorf und Umgebung 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Kartenvorverkauf ab 02.01.2017 in Dibberns Gasthof 

Freitag, 27. 
- 19.00 Uhr - 

„Vom Umgang mit dem inneren Schweinehund“, Vortrag der VHS Gettorf 
Gebühr: 8 €, (Zahlung an der Abendkasse) 
Amtsgebäude Dänischer Wohld, Sitzungssaal im 3. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, Gettorf 

Um Anmeldung wird gebeten, Tel. 04346 / 60 29 25 oder vhs@gemeinde-gettorf.de. 

 


